
 
 

Anmeldung            Messe Bremen  
Handelsforum „Junge Klassiker“       1. bis 3. Febr uar 2019 
 
Bitte zurücksenden an:  
MESSE BREMEN & ÖVB-Arena 
M3B GmbH 
Findorffstraße 101 
28215 Bremen 
GERMANY 
 
E-Mail: birkhold@classicmotorshow.de 
Fax: +49 (0) 421 3505 566 
 
Ansprechpartner: 
Frau Nina Birkhold 
Tel.: +49 421 3505-450 

 
 
 
Anlieferung der Fahrzeuge:         Öffnungszeiten Messe: 
Mi., 30.01.2019 / 12.00 – 20.00 Uhr oder       Fr. - So. 9.00-18.00 Uhr 
Do., 31.01.2019 / 8.00 – 15.00 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 kostenloser Ausstellerausweis pro angemeldetem Fahrzeug  inklusive. 
Hiermit bestellen wir ____ zusätzliche Ausstellerausweise à 20,00 € inkl. MwSt. 

  
(Firma)  
 

  
Vorname / Name  
 

  
Straße, Postfach  
 

  
PLZ, Ort  Land  
 

  
Telefon  Telefax  

 

  
E-Mail 

 
 

 
 

Ort, Datum        Unterschrift  
 

 
Alle angegebenen Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzl. Umsatzsteuer in ihrer jeweiligen gesetzl. Höhe und inkl. AUMA-Beitrag (0,60 €/ qm). Die Besonderen Teilnahmebedingungen 
der MESSE BREMEN, die Allgemeinen Teilnahmerichtlinien für Messen und Ausstellungen der IDFA Mitglieder und die Technischen Richtlinien der MESSE BREMEN in der jeweils aktuellen 
Version erkennen wir in allen Punkten mit unserer Unterschrift an. 

� Zugelassen werden nur Fahrzeuge nach Prüfung auf Originalität (TÜV Rheinland)  
� Die Auswahl der Fahrzeuge erfolgt durch ein Gremium 
� Angaben aller Fahrzeugdaten zwingend erforderlich 
� Kein Eintrag im Ausstellerverzeichnis 

Handelsforum „Junge Klassiker“             Preis                € 

Preis pro Fahrzeug:  
Privatpersonen: 150,00 € / Gewerbliche Händler: 300,00 €. 
Das Handelsforum Junge Klassiker befindet sich in der Halle 6. 
 
Werden Fahrzeuge, die für den Bereich „Junge Klassi ker“ bereits durch das Gremium geprüft und zugelass en/bestätigt wurden, vor 
Veranstaltungsbeginn zurückgezogen oder verkauft, w ird eine Konventionalstrafe in Höhe von 1.500,00 € fällig.  

   € 

1. Fahrzeugdaten  

     
 Hersteller    Typ, Baureihe   Fahrzeugart   Baujahr 

Km-Stand    Farbe    Verkaufspreis 

 Original, nicht restauriert      Lückenlose Dokumen tation 

 
2. Fahrzeugdaten  

     
 Hersteller    Typ, Baureihe   Fahrzeugart   Baujahr 

Km-Stand    Farbe    Verkaufspreis 

 Original, nicht restauriert      Lückenlose Dokumen tation 

 

ja 

ja ja nein  nein  

nein  nein  ja 



  
BESONDERE TEILNAHMEBEDINGUNGEN  JUNGE KLASSIKER   

 
1) Teilnahmebedingungen 
Ergänzend und nachrangig zu diesen 
besonderen Teilnahmebedingungen gelten die 
Allgemeinen Teilnahmerichtlinien für Messen und 
Ausstellungen der IDFA-Mitglieder 
(Interessengemeinschaft Deutscher Fach-
messen und Ausstellungsstätte, Stand: 11/2009) 
sowie - wiederum nachrangig - die Technischen 
Richtlinien von MESSE BREMEN (Stand: 
3/2018). Die in diesen Besonderen 
Teilnahmebedingungen enthaltenen Regelungen 
gehen den Regelungen in den Allgemeinen 
Teilnahmerichtlinien der IDFA vor, sofern und 
soweit sie im Widerspruch stehen. Gleiches gilt 
für die Technischen Richtlinien, sofern und 
soweit sie den Widerspruch zu den vg. 
Bedingungen stehen. 

 
2) Veranstalter / Veranstaltungsort 
MESSE BREMEN & ÖVB-Arena 
M3B GmbH 
Findorffstraße 101, D-28215 Bremen 
Tel.: +49 (0) 421/3505-450 
Fax: +49 (0) 421/3505-566 
E-Mail: info@classicmotorshow.de 
www.classicmotorshow.de 

 
3) Öffnungszeiten 
1. – 3. Februar 2019 
Für Besucher:  9:00 bis 18:00 Uhr 
Für Aussteller:  8:00 bis 19:00 Uhr 
Außerhalb dieser Zeiten ist den Ausstellern der 
Aufenthalt in den Ausstellungs- und Markt-
bereichen der Veranstaltung nicht gestattet. 
 
4) Anmeldung 
Anmeldeschluss: 30. November 2018 
Bitte benutzen Sie für die Anmeldung die von der 
MESSE BREMEN zur Verfügung gestellten 
Formulare. Mit der Übersendung der Anmeldung 
unterbreitet der Aussteller gegenüber MESSE 
BREMEN ein Angebot auf die Teilnahme an der 
Messe und Miete einer entsprechenden 
Standfläche. Der Aussteller erklärt sich mit 
Änderungen bzgl. der Lage des Standes 
innerhalb der Ausstellung einverstanden. 
Besondere Platzierungswünsche können von 
dem Aussteller in der Anmeldung geäußert 
werden, ohne das insoweit ein Anspruch auf 
besondere Platzierung besteht. Anmeldungen 
unter Vorbehalt gelten nicht als Angebot und 
werden nicht berücksichtigt. Die Eintragung im 
Anmeldeformular ist ordnungsgemäß und in 
deutlich lesbarer Schrift vorzunehmen. Die 
Folgen einer nicht ordnungsgemäß ausgefüllten 
Anmeldung trägt der Aussteller. Mit Über-
sendung der Anmeldung erkennt der Aussteller 
die Besonderen Teilnahmebedingungen, die 
Techn. Richtlinien sowie die allg. 
Teilnahmerichtlinien der IDFA zur Veranstaltung 
in der jeweils aktuellen Version an. 

 
5) Aufbau 
Mittwoch, 30.1. von 12:00 bis 20:00 Uhr 
Donnerstag, 31.1. von 8:00 bis 15:00 Uhr 
Nach individueller Absprache mit dem 
Veranstalter sind Ausnahmen möglich 

 
6) Abbauzeiten 
Sonntag, 3. Februar 2019: 19:00 - 22:00 Uhr 
Montag, 4. Februar 2019: 8:00 - 14:00 Uhr 

 
7) Nomenklatur 
Zugelassen sind Exponate zum Thema 
klassische Fahrzeuge bis Baujahr 1989 . 
(Bis Baujahr 1999 nur mit vorheriger 
Genehmigung seitens der Messeleitung.  
Bei Zuwiderhandlungen behält sich die 
Messeleitung das Recht vor, Fahrzeuge 
abseits dieser Regel vor Beginn der Messe  

 
von der Ausstellungsfläche entfernen zu 
lassen).  
Restaurierte & unrestaurierte Automobile, Motor-
räder, Mopeds, LKW, Busse, Schlepper, 
Motoren; Nachfertigungen; Ersatz- und Neuteile; 
Werkzeuge & Werkstatteinrichtungen, Zubehör, 
Karosseriebau & Innenausstattung; Motoren-, 
Fahrwerks- und Elektrotechnik; Technische und 
fahrzeugbezogene Dienstleistungen; Pflege- und 
Reinigungsmittel; Öle & Schmierstoffe; Literatur; 
Spielzeug & Modelle, Dekorationen & fahrzeug-
bezogene Kunst; Bekleidung & Accessoires. 

 
8) Zulassung 
Ein Vertrag über die Teilnahme kommt nur nach 
schriftlicher Zulassung – auch per E-Mail/Fax -
durch die MESSE BREMEN zustande. Zur 
Ausstellung können nur Firmen, Verbände, 
Clubs, Interessengemeinschaften und Insti-
tutionen zugelassen werden, die der Thematik 
sowie der Nomenklatur der Veranstaltung (siehe 
vorstehende Ziffer 7) entsprechen. Mitglieder 
krimineller und/oder verbotener Vereinigungen 
sind nicht zur Veranstaltung zugelassen. Über 
die Zulassung zur Veranstaltung und die 
Platzierung entscheidet die MESSE BREMEN 
nach billigem Ermessen. Die Aufnahme anderer 
Unternehmen in den angemieteten Stand ist nur 
als registrierter Mitaussteller* und mit vorheriger 
Zustimmung von MESSE BREMEN möglich. Die 
Mitaussteller* sind mit kompletter Anschrift auf 
der Anmeldung zu registrieren. (*“Mitaussteller“ 
bezeichnet einen Aussteller, der mit dem 
Einverständnis des Messeveranstalters auf dem 
Stand des Hauptausstellers mit eigenen 
wirtschaftlichen Gütern und eigenem Personal 
präsent ist.) Die Anmeldung von gewerblichen 
Mitausstellern im Rahmen von Clubständen oder 
(Medien-) Kooperationen ist nur nach vorheriger 
schriftlicher Genehmigung seitens der 
Messeleitung gestattet. Die folgende Gebühr 
wird dem Hauptaussteller berechnet: 
Verkaufsausstellung/Clubstände je 170,00 € 
zzgl. MwSt., Teilemarkt/Ambiente je 60,00 € zzgl. 
MwSt. Wird ein Mitaussteller nicht vor 
Veranstaltungsbeginn angemeldet, zahlt der 
Hauptaussteller 500,00 € (Verkaufsausstellung/ 
Clubs) und 150,00 € (Teilemarkt/Ambiente) zzgl. 
MwSt. je Mitaussteller. Ein Rechtsanspruch auf 
Zulassung besteht nicht. 
 
9) Standflächenmiete 
Junge Klassiker: 
Pro Stellplatz: 
150,00 € zzgl. MwSt. für Privatpersonen. 
300,00 € zzgl. MwSt. für gewerbl. Händler. 
 
10) Zahlungsbedingungen 
Die Rechnungsstellung erfolgt nach Zulassung 
durch Übersendung der Teilnahmebestätigung. 
Die Rechnungsbeträge sind innerhalb der in der 
Rechnung genannten Frist ohne Abzüge an die 
MESSE BREMEN zu begleichen. Bevor der 
Aussteller seine Rechnungen nicht bezahlt hat, 
kann er den Standplatz nicht beziehen. 
Aussteller aus dem EU-Ausland sind verpflichtet 
Ihre Ust.-ID. anzugeben, wenn Sie von der 
deutschen Ust. befreit sein wollen. 
Von Ausstellern aus dem Nicht-EU-Ausland ist 
hierfür die Einreichung einer Unternehmens-
bescheinigung erforderlich. 
Rechnungskorrekturen: Bitte geben Sie uns 
die korrekte Rechnungsadresse, sowie nötige 
Bestellnummern an. Sollte eine nicht korrekte 
Rechnungsadresse angegeben werden, erheben 
wir für die Neuausstellung der Rechnung eine 
Bearbeitungsgebühr von € 10,00 netto. 
 
 
 

 
11) Rücktritt & Nichtteilnahme d. Ausstellers 
Nach der schriftlichen Zulassung durch die 
MESSE BREMEN hat der Aussteller die volle 
Miete auch dann an den Veranstalter zu zahlen, 
wenn er vom Vertrag zurücktritt (storniert) oder 
aus anderen Gründen nicht an der Veranstaltung 
teilnimmt. Erfolgt die Kündigung (Stornierung) 
von dem jeweils geschlossenen Vertrag mehr als 
6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn, so sind 
50% der Miete bzw. innerhalb von 6 Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn 100% der Miete zu 
entrichten. Der Antrag auf Rücktritt kann nur 
schriftlich erfolgen. Er ist nur dann rechts-
wirksam vereinbart, wenn der Veranstalter 
ebenfalls schriftlich sein Einverständnis erklärt. 
Der Abtransport von Ausstellungsgütern und der 
Abbau von Ständen (ganz oder teilweise) vor 
Veranstaltungsende ist nicht gestattet 
(Betriebspflicht). Bei Zuwiderhandlung wird eine 
Vertragsstrafe in Höhe der halben Standmiete, 
mind. 1.000,00 € fällig. 
Werden Fahrzeuge, die für den Bereich 
„Junge Klassiker“ bereits durch das 
Gremium geprüft und zugelassen/bestätigt 
wurden, vor Veranstaltungsbeginn durch den 
Anbieter zurückgezogen oder verkauft, wird 
eine Konventionalstrafe in Höhe von 1.500,00 
€ fällig. 
 
12) Sicherheitsvorschriften 
Der Kraftstofftank von ausgestellten 
Kraftfahrzeugen muss weitgehend leer, von 
ausgestellten Motorrädern komplett entleert sein. 
Das Öffnen des Tankeinfüllstutzens durch 
unbefugte Personen muss ausgeschlossen 
werden. Die Fahrzeugbatterie(n) ist (sind) 
abzuklemmen, die Fahrzeugschlüssel sind am 
Stand bereit zu halten. Wider Erwarten 
ausgetretener Kraftstoff muss sofort mit 
geeignetem Bindemittel bzw. trockenen Tüchern 
aufgenommen werden. Bindemittel bzw. Tücher 
sind danach sofort aus den Hallen zu entfernen 
und fachgerecht zu entsorgen. In besonderen 
Fällen und nur in Absprache mit der MESSE 
BREMEN können benutzte Bindemittel bzw. 
Tücher bis zur fachgerechten Entsorgung 
außerhalb der Hallen auf dem Betriebsgelände 
zwischengelagert werden. Je Stand ist mind. ein 
Pulverlöscher mit 6 kg. Inhalt für die 
Brandklassen A, B und C bereit zu stellen. Bei 
Zuwiderhandlung erfolgt ein Verweis aus der 
Halle. Für dadurch entstandene Schäden bzw. 
Unfälle haftet der Aussteller. Die MESSE 
BREMEN kann die Ausstellung von Fahrzeugen 
nach eigenem Ermessen einschränken bzw. 
untersagen. 
Das Ausstellungsgelände darf mit maximal 
5km/h, nur zum Be- und Entladen befahren 
werden. Es gilt die StVO. Die Lieferfahrzeuge 
müssen nach zügiger Entladung aus dem 
Anfahrtsbereich entfernt werden. Während der 
Öffnungszeiten ist jeglicher Verkehr auf dem 
Ausstellungsgelände verboten. Die Feuerlösch-
geräte, Notausgänge und Hinweisschilder 
müssen direkt erreichbar bzw. deutlich sichtbar 
sein. Die Gänge sind als Rettungswege immer 
frei zu halten. 
 
13) Reinigung/Entsorgung 
Die Aussteller sind verpflichtet Unterlagen für 
fettige/ölige Exponate zu benutzen (Ölpappen 
sind kostenfrei im Messebüro erhältlich). Jegliche 
Verunreinigung der Hallenböden und des 
Außengeländes ist verboten. Anfallende 
Reinigungskosten hat der Aussteller zu tragen.  
Grundsätzlich sind alle Aussteller verpflichtet, 
den von Ihnen produzierten Abfall auf eigene 
Kosten in getrennten Fraktionen zu sammeln und 
zu entsorgen. 
 



  
BESONDERE TEILNAHMEBEDINGUNGEN  JUNGE KLASSIKER   

 
14) Verkaufsregelung 
Der Verkauf an Ausstellungsbesucher ist 
grundsätzlich gestattet. Zum Verkauf gelangende 
Gegenstände dürfen nur zum 
Endverbraucherpreis abgegeben werden. Die 
Aussteller sind verpflichtet unlauteren 
Wettbewerb gegenüber Mitbewerbern und 
ortsansässigen Unternehmen zu unterlassen. 
Wer vorübergehend gastronomische Leistungen 
gewerbsmäßig erbringen will, bedarf einer 
Genehmigung durch die MESSE BREMEN sowie 
einer Gestattung, die vom Aussteller beim 
Stadtamt beantragt werden muss. Beim Verkauf 
seiner Waren und Dienstleistungen ist der 
Aussteller verpflichtet, die Preisauszeichnung 
nach den Vorgaben der Preisangabenver-
ordnung (PAngV) gegenüber Endverbrauchern 
als Endpreis vorzunehmen. 
 
15) Ausstellerausweise 
Junge Klassiker:  
1 Ausweis pro angemeldetes Fahrzeug. 
Zusätzliche Ausstellerausweise können zum 
Preis von je 20,00 € inkl. MwSt. bestellt werden. 
 
Nicht benötigte Ausstellerausweise dürfen 
vor Ort nicht an Dritte weitergegeben oder 
verkauft werden. Verstöße gegen diese Regel 
werden geahndet. 
 
16) Messe-/ Ausstellerverzeichnis  
Es erfolgt keine Eintragung ins Aussteller-
verzeichnis. 
 
17) Bildrechte 
Die M3B GmbH / MESSE BREMEN behält es 
sich vor, die Veranstaltung in Bild und Ton 
aufzuzeichnen, bzw. die Aufzeichnung durch 
Dritte vorzunehmen und das aufgezeichnete 
Material zu verwerten. Die Verwertungsrechte an 
den Bildern, auch wenn einzelne Personen 
darauf zu erkennen sind, liegen vollumfänglich 
bei der M3B GmbH / MESSE BREMEN. Der 
Aussteller willigt ein, dass die Fotografien und 
Aufzeichnungen, die während der BREMEN 
CLASSIC MOTORSHOW 2019 in Bremen von 
ihm oder seinen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen 
oder anderweitig engagierten Personen erstellt 
werden, entgeltfrei von der M3B GmbH in unver-
änderter oder geänderter Form zu eigenen 
Presse- und Marketingzwecken verwendet 
werden (auch kommerziell), und zwar ohne eine 
räumliche und zeitliche Beschränkung der 
Verwendung sowie an Dritte zur nicht-
kommerziellen Nutzung weitergegeben werden 
dürfen. Der Aussteller verpflichtet sich, seine 
Mitarbeiter/innen, Hostessen und alle beteiligten 
Personen auf diesen Umstand hinzuweisen. 
 
18) Datenschutz 
Die von Ihnen im Rahmen der Messeanmeldung 
angegebenen Daten werden lediglich zweck-
gebunden im Rahmen der BREMEN CLASSIC 
MOTORSHOW erhoben und zweckgebunden 
verarbeitet. Wir geben die Daten nur dann an 
Dritte weiter, wenn dies ein Gesetz vorschreibt 
oder Sie, zum Beispiel bei Kooperationsver-
anstaltungen, Ihre Einwilligung dazu erteilt 
haben. In einigen Fällen werden Ihre personen-
bezogenen Daten an Unternehmen gegeben, 
welche in unserem Auftrag Dienstleistungen 
erbringen. Wir speichern Ihre personen-
bezogenen Daten zur Abwicklung des Vertrages 
auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit b der 
Datenschutz-Grundverordnung. Sie können nach 
Ablauf unserer Geschäftsbeziehung der 
Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten 
jederzeit unter info@classicmotorshow.de 
widersprechen. Ihre personenbezogenen Daten  
 

 
werden dann für die Dauer der gesetzlichen 
Aufbewahrungsverpflichtung gesperrt und bei  
 
Wegfall der Zweckbindung gelöscht. Unsere 
Informationen zum Datenschutz nach Art. 13, 
Art. 14 und Art. 21 der EU Datenschutz-
grundverordnung können Sie unter www.m3b-
bremen.de/eu-dsgvo einsehen oder über 
info@classicmotorshow.de anfordern. 
 
19) Mündliche Vereinbarungen 
Änderungen und Ergänzungen der Bedingungen 
bedürfen der Schriftform. Mündliche Ab-
machungen müssen, um Gültigkeit zu erlangen, 
von der MESSE BREMEN schriftlich bestätigt 
werden. 
 
Bremen, November 2018 



TECHNISCHE RICHTLINIEN

F 4

1 Vorbemerkungen

1.1 Allgemeines

Die Technischen Richtlinien haben
das Ziel, die Veranstaltungs- und
Messehallen (Veranstaltungs-
räume) jederzeit in einem solchen
Zustand zu halten, dass durch sie
oder ihren Betrieb keine Personen
oder Sachen gefährdet werden
können.

Die Einhaltung der Technischen
Richtlinien wird bei der Abnahme
der jeweiligen Veranstaltungen
durch BOA, Feuerwehr und Tech-
nische Leitung MESSE BREMEN
geprüft.

Die Inbetriebnahme eines Ausstel-
lungsstandes kann im Interesse
aller Veranstaltungsteilnehmer un-
tersagt werden, wenn vorgefun-
dene Mängel bis zum Beginn der
Veranstaltung nicht beseitigt wor-
den sind. Weitere Forderungen zur
Sicherheit, die sich bei der Ab-
nahme ergeben könnten, bleiben
vorbehalten.

Ein Vertreter des jeweiligen Veran-
stalters muss bei den Abnahmen
anwesend sein, um Mängel oder
Änderungen entsprechend weiter-
zuleiten bzw. umzusetzen. Diese
Person ist der Technischen Leitung
der MESSE BREMEN namentlich
bekanntzugeben.

Vor jeder Veranstaltung muss
rechtzeitig ein Aufbauplan (Bestuh-
lungsplan) zur Prüfung und Geneh-
migung bei der Technischen
Leitung der MESSE BREMEN ein-
gereicht werden.

1.2 Grundsätze

Folgende Technische Richtlinien
sind gemäß der §§ 3 und 52 der
Bremischen Landesbauordnung
(BremLBO) Fassung vom
12.06.1990, in Verbindung mit dem
Musterentwurf für Versammlungs-
stätten (VStättVO) in der Fassung
vom Mai 2002 sowie in Anlehnung
der Betriebsvorschriften und Prü-
fungen des Bauordnungsamtes
Bremen (BOA) und Feuerwehr Bre-
men zu befolgen bzw. durchzufüh-
ren.

Verpflichtungen, die sich aus ande-
ren Gesetzen, Verordnungen und
sonstigen Rechtsvorschriften (z.B.
Unfallverhütungsvorschriften) erge-
ben, sind unabhängig von den
Technischen Richtlinien zu erfüllen.

Die Technischen Richtlinien kön-
nen jederzeit durch das Bauord-
nungsamt Bremen und die
Technische Leitung der MESSE
BREMEN geändert oder ergänzt
werden.

1.3 Heizung und Lüftung der
Hallen

Die Hallen 1, 2 und 3 besitzen eine
Warmluftheizung, die Hallen 4, 4.1,
5, 6 und 7 besitzen zusätzlich eine
Teilklimatisierung. Die Anlagen
werden automatisch durch Senso-
ren geregelt, die Temperatur,
Feuchte, Luftdruck und Staubbela-
stung messen.

Zusätzlich befinden sich in den Hal-
len und Foyers Konvektoren, um
die Erwärmung zu unterstützen.

1.4 Hallenbeleuchtung

Alle Hallen sind mit einer allgemei-

nen Beleuchtung (Deckenschein-
werfer) und teilweise mit Leucht-
stoffröhren bzw. Wandflutern
ausgestattet.

Die Beleuchtungsstärke beträgt:

Halle 1 1.200 lux

Halle 2 300 lux

Halle 3 250 lux

Hallen 4-6 310 lux

Halle 7 1.200 lux

Zur Stand- und Warenpräsentation
wird die Installation von Schein-
werfern oder Strahlern empfohlen.

1.5 Brandmeldeeinrichtungen

Die Hallen sind mit automatischen
Rauchmeldern ausgestattet, diese
werden durch CO2, Rauch- und
Staubentwicklung aktiviert.

Lösch- und Meldeeinrichtungen im
Hallenbereich dürfen durch Stand-
aufbauten oder Standmaterial nicht
verstellt werden. Der Zugang muss
jederzeit gewährleistet sein.

2 Hallenauf- und Abbau-
regularien

2.1 Sicherheitsflächen und 
Rettungswege

Sicherheitsflächen sind Rettungs-
wege, die dazu dienen, die Hallen
in einem Notfall schnell und sicher
verlassen zu können. Ebenso sind
dies Feuerwehrbewegungsflächen
vor den Hallen. 

Diese Flächen sind während einer
Veranstaltung ständig freizuhalten
und dürfen nicht mit Standbauten
oder parkenden PKW bzw. LKW
verstellt werden.

Türen, die mit dem Piktogramm
"Notausgang" gekennzeichnet
sind, sind ebenfalls zu allen Zeiten
freizuhalten.

2.2 Maximal zulässige Perso-
nenanzahl

Die fürMESSE die einzelnen Hallen
geltenden maximalen Personen-
zahlen sind abhängig vom Hallen-
aufbau und sind im Vorfeld mit der
Technischen Leitung der MESSE
BREMEN zu klären.

3 Ent- und Beladen

3.1 Verkehrsregelungen

Außenbereich

Auf dem gesamten Gelände der
MESSE BREMEN gelten die Vor-
schriften der Straßenverkehrsord-
nung. Die Höchstgeschwindigkeit
beträg 10 km/h.

Das Gelände bietet nur Platz für
kurzzeitiges Ent- und Beladen. Der
Fahrer des Kfz hat sich ständig in
unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs
aufzuhalten.

Standplätze für Übertragungswa-
gen der Rundfunk- und Fernsehan-
stalten werden nach Abstimmung
mit der Technischen Leitung der
MESSE BREMEN festgelegt.

Hallenbereich

Es besteht die Möglichkeit, die Hal-
len zu befahren, dies muss in Ab-
stimmung mit dem vor Ort
anwesenden Hallenmeister der
MESSE BREMEN erfolgen, damit
der Standaufbau nicht beeinträch-
tigt wird.

Fahrzeuge müssen den kürzesten
Anfahrweg zur Be- und Entlade-
stelle wählen. Während der Stand-
zeiten ist der Motor abzustellen.
Dies betrifft auch Standheizungen.

Dieselfahrzeuge, z.B. Radlader,
Bobcars und Flurförderfahrzeuge
wie z.B. Gabelstapler müssen mit
einem Rußfilter versehen sein oder
elektrisch angetrieben werden.

Hubarbeitsbühnen müssen elek-
trisch angetrieben sein. Die Fahrer
oder Benutzer von Hubarbeitsbüh-
nen werden durch einen Hallen-
meister eingewiesen. (Leihgerät
oder Hubsteiger der MESSE BRE-
MEN).

Die Fahrer von Flurförderfahrzeu-
gen müssen einen Befähigungs-
nachweis besitzen.

In der im Obergeschoss liegenden
Halle 4.1 sind keine Flurförderfahr-
zeuge zugelassen. 

Die Hallen werden durch die Tore
auf der Nordseite sowie auf der
Südseite beschickt. Das Durchfah-
ren der Tore ist nur bei vollständi-
ger Öffnung zulässig, um
Beschädigungen am Gebäude zu
vermeiden. Die Toröffnung ge-
schieht ausschließlich durch Ord-
ner oder durch Hallenpersonal.

Das Befahren der Foyers in den
Hallen 4, 5, 6 und 7 ist nur auf ge-
radem Weg zwischen den Toren
gestattet. Lenkbewegungen sind zu
vermeiden, da der Boden beson-
ders empfindlich ist. Querverkehr
im Foyer ist nicht gestattet. (Mar-
kierungen beachten)

Die Besuchereingänge und -aus-
gänge einschließlich Notausgänge
dürfen für die An- und Ablieferung
nicht benutzt werden. 

Das Festkeilen von Türen ist ver-
boten.

Den Anordnungen des Ordnerper-
sonals und der Hallenmeister ist
Folge zu leisten.

3.2 Hallen-Einfahrtsmaße

Die maximalen Einfahrtsgrößen be-
tragen:

Hallen 1-2: h= 4,20 m b=4,00 m

Halle 3: h=2,45 m b=4,00 m

Halle 4.1: h=2,48 m  b=2,40 m

l=4,34 m (lift)

Hallen 4-6: h=5,20 m b=5.50 m

Halle 7: h=4,50 m b=4,80 m

3.3 Lastenaufzug

Die Beschickung der Halle 4.1 er-
folgt über einen Lastenaufzug. Die
Anfahrt hierzu verläuft entweder
durch die Halle 4.0 oder durch die
Halle 2. (Abstimmung mit Techni-
scher Leitung der MESSE BRE-
MEN)

Das maximale Einfahrtsmaß für
den Aufzug ist: 

h =2,48 m b =2,40 m    l = 4,34 m

max .Last = 3000 kg

4 Anlieferung

Bei Antransport der Ausstellungs-
güter durch eine Spedition oder
durch die Deutsche Post gilt fo-
legnde Lieferadresse:

Veranstaltungsname | Aussteller-
name | Halle-Nr. & Stand-Nr.

c/o MESSE BREMEN & ÖVB-Arena
M3B GmbH
Tor D / Depot 
Hollerallee 99
28215 Bremen

Ein Antransport der Ausstellungs-
güter vor dem Tag des Aufbaube-
ginns ist nur nach Absprache mit
der Technischen Leitung der
MESSE BREMEN möglich.

4.1 Leergutlagerung

Es besteht kein Anspruch auf eine
Leergutlagerung in den Hallen oder
auf dem Freigelände. Nach Mög-
lichkeit wird in Abstimmung mit der
Technischen Leitung ein Platz zu-
gewiesen. 

5 Ausstellerparkplätze

Das Parken von Fahrzeugen auf
Sicherheitsbereichen der Hallen
und vor Ein- und Ausgängen ist
während der Messe/Ausstellung/
Veranstaltung nicht gestattet. An
den Auf- und Abbautagen dürfen
Fahrzeuge nur zum Ent- und Bela-
den halten.

Parkraum steht auf der Bürger-
weide und im Parkhaus zur Verfü-
gung. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin,
dass Fahrzeuge, die auf dem Ge-
lände der MESSE BREMEN wäh-
rend der Veranstaltung abgestellt
sind, kostenpflichtig abgeschleppt
werden.

5.1 Wohnwagen / 
Wohnmobile

Auf dem gesamten Gelände und
den angrenzenden Parkplätzen ist
es untersagt, Wohnwagen oder
Wohnmobile aufzustellen und darin
zu übernachten. Es wird empfoh-
len, den vom ADAC ausgezeichne-
ten nahegelegenen Campingplatz
zu benutzen:

"Camping am Stadtwaldsee"
Hochschulring 1
28359 Bremen
Tel.: +49 (0) 421.8410748
Fax: +49 (0) 421.8410749

6 Standbau

6.1 Standfläche

Der Standaufbau erfolgt aus-
schließlich an dem auf dem Auf-
bauplan ausgewiesenen Platz. Die
Maße der gemieteten Standfläche
sind vor Ort zu prüfen, da die
MESSE BREMEN für die Richtig-
keit von Maßen und sonstigen An-
gaben keine Gewähr übernimmt.
Aufbauten dürfen nicht über die Bo-
denmarkierung hinausragen.
Standbaumaterial darf weder in
den Gängen noch auf dem Nach-
barplatz gelagert werden.

6.2 Bodenbelastung

Die Verkehrslast beträgt 150 KN
(=15.000 kp = 15 t) pro m² (ausge-
nommen Foyers) 

(zulässige Punktbelastung = max.
70 KN auf einer Fläche von
10x10 cm)

Die zulässige Belastung der Foyer-
böden beträgt 5 KN/m². Im Bereich
der direkten Zufahrt in die Hallen ist
eine max. Verkehrslast von
120 KN/m² zugelassen.

Die zul. Verkehrslast der Halle 4.1
beträgt 5 KN/m². 
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6.3 Wand- und 
Deckenbelastung

Die Wände und Decken dürfen für
Standbefestigungen nicht genutzt
werden. Gleiches gilt auch für Ab-
spannungen um Standaufbauten
gegen Umfallen zu sichern. Das
Anlehnen von Standbaumaterial an
die Außenwände und Türen ist ver-
boten, da diese z. T. aus Glas oder
Akustikmaterial bestehen. Ausnah-
megenehmigungen für Deckenab-
hängungen sind über die
Technische Leitung der MESSE
BREMEN zu beantragen, die dann
ggf. die Vorbereitung der Abhän-
gung veranlasst.

Die Anbringung von Dekorationen
o. ä. an Sprinklerleitungen, Was-
serleitungen, Lüftungsleitungen
oder anderen hallenseitigen Instal-
lationen oder Gegenständen ist un-
tersagt.

6.4 Standaufbauten

Für die Standsicherheit aller Bau-
ten und Exponate ist der Aussteller
verantwortlich und ggf. nachweis-
pflichtig.

Für den Standbau dürfen nur zuge-
lassene Materialien verwendet wer-
den. Tragende Bauteile müssen
durch einen Nachweis (Statik) ge-
prüft sein. Dies betrifft vor allen Din-
gen zweigeschossige Ausstel-
lungsstände. Diese müssen in
jedem Fall durch das Bauord-
nungsamt Bremen abgenommen
werden. 

Baustoffe und Bauteile für den
Standbau müssen nicht brennbar
oder schwer entflammbar sein.
Grundlage ist die DIN 4102 B1.

Leichtentflammbare sowie bren-
nend abtropfende Baustoffe sind
unzulässig. Dekorationsstoffe müs-
sen schwerentflammbar sein. Ent-
sprechende Nachweise müssen
vom Standbetreiber vorgehalten
werden.

Gebinde aus natürlichen Laub- und
Nadelholzzweigen, Bäume und
dergleichen dürfen nicht verwendet
werden.

Explosionsartig abbrennende Ma-
terialien wie Bambus, Heu, Stroh,
Torf usw. sind unzulässig. 

6.4.1 Standdecken

Die Halle 4.01, 4.1 und die Foyers
der Hallen 4.0 bis 6 sind mit Sprink-
leranlagen ausgestattet. In diesen
Räumen muss jeder m² aller Stand-
decken zu 75 % vertikal geöffnet
sein, sonst müssen die darunter lie-
genden Flächen besprinklert wer-
den. In diesem Punkt ist die
Technische Leitung der MESSE
BREMEN zu informieren.

Sprinklertaugliche Textildecken mit
einer Maschenweite von minde-
stens 2x4 mm sind bis 5,0 m
Spannweite zulässig.

In der Nähe von Sprinklerdüsen
dürfen keine Wärmeerzeuger auf-
gestellt werden, da sich die Düsen
bei ca. 68 °C öffnen und Lösch-
wasser austritt. Für Schäden haftet
der Aussteller.

Für Standdecken darf höchstens
schwerentflammbares Material ver-
wendet werden. 

6.4.2 Zugang zu technischen 
Halleneinrichtungen

Handfeuerlöscher, Feuermelder,
Druckknopfmelder, Wandhydran-
ten, Rauchklappenbetätigungen
sowie die dazugehörigen Hinweis-
schilder müssen jederzeit frei zu-
gänglich und sichtbar sein.
Brandschutztore und -türen dürfen
nicht durch Einbauten aller Art, wie
z.B. elektrische Kabel, in ihrer
Funktion eingeschränkt werden.

Zu beachten ist weiterhin, dass
auch Anschlusspunkte zur Stand-
versorgung, elektrische Verteiler-
schränke und Telefonverteiler
zugänglich bleiben.

Den Beauftragten der Technischen
Leitung der MESSE BREMEN ist
jederzeit Zugang zu den Sicher-
heitseinrichtungen und technischen
Einrichtungen zu gewähren.

6.4.3 Bodenbefestigungen

Im Hallenboden sowie in den Fo-
yers dürfen keine Verankerungen
angebracht werden. Das Einbrin-
gen von Bodendübeln (Bohrlö-
chern) ist untersagt. Der Aussteller
haftet für eventuell entstandene
Schäden. 

Bei Teppichbodenfixierungen ist
Verlegeband zu verwenden, dass
sich rückstandsfrei wieder entfer-
nen lässt. Das vollflächige Verkle-
ben (auch selbstklebende Fliesen)
ist nicht gestattet. Klebeband ist
nach dem Abbau vollständig wie-
der zu entfernen.

6.4.4 Sicherheitsbeleuchtung

Stände, in denen durch die Beson-
derheit ihrer Bauweise die vorhan-
dene allgemeine Sicherheits-
beleuchtung nicht wirksam ist, be-
dürfen einer zusätzlichen eigenen
Sicherheitsbeleuchtung. Sie ist so
anzulegen, dass ein sicheres Zu-
rechtfinden bis zu den allgemeinen
Rettungswegen gewährleistet ist.
(siehe VDE 0108).

Benötigt ein Aussteller Dauerspan-
nung für akkubetriebene Leucht-
piktogramme, ist vorher Rück-
sprache mit der technischen Lei-
tung MESSE BREMEN zu halten.

6.4.5 ELT Schutzmaßnahmen

Als "Schutz bei indirektem Berüh-
ren" ist die VDE 0100, Teil 410,
maßgebend. Für Standinstallatio-
nen werden Überstrom-Schutzein-
richtungen gefordert.

Fehlerstrom- Schutzeinrichtungen
sind vorgeschrieben. Steckdosen
bis 16 A müssen mit Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen mit einem
Nennfehlerstrom von 30 mA, son-
stige Steckdosen mit max. 500 mA
geschützt werden. Die Leitungs-
adern für Starkstrom- und Beleuch-
tungsstromkreise müssen einen
Mindestquerschnitt von 1,5 mm²
haben. (siehe auch VDE 0108)

6.4.6 VDE Bestimmungen

Sämtliche elektrische Geräte müs-
sen den VDE (GS) Bestimmungen
bzw. der EU Niederspannungs-
richtlinie entsprechen und über ein
in der EU anerkanntes Sicherheits-
zeichen verfügen.

6.4.7 Luftballons

Luftballons, gefüllt mit nichtbrenn-

barem Gas, sind gestattet. In ge-
schlossenen Räumen oder Aus-
stellungsständen muss das
Verhältnis zum Raumluftvolumen
ausreichend klein sein (Ersti-
ckungsgefahr).

6.4.8 Glasscheiben

Es darf ausschließlich Sicherheits-
glas verwendet werden.

Kanten von Glasscheiben müssen
so bearbeitet oder geschützt sein,
dass eine Verletzungsgefahr aus-
zuschließen ist. Ganzglasbauteile
sind in Augenhöhe zu markieren.
Plexiglas muss aus Brandschutz-
gründen mit einem Metallrahmen
eingefasst sein.

6.4.9 Standheizungen

Der Betrieb von gas- oder flüssig-
keitsbetriebenen mobilen Heizanla-
gen ist nicht gestattet. Elektrisch
betriebene Heizungen sind zuläs-
sig, insofern sie den allgemeinen
Normen und Sicherheitsbestim-
mungen entsprechen. Geräte mit
freiliegenden Heizdrähten sind un-
zulässig. Die Geräte müssen so
aufgestellt sein, dass ein ausrei-
chender Abstand zu Gegenständen
gewährleistet ist. Bei Verlassen des
Ausstellungsstandes ist das Gerät
auszuschalten.

6.4.10 Laseranlagen

Ausgestellte und zu Vorführungs-
zwecken betriebene Laseranlagen
müssen den Anforderungen der
Unfallverhütungsvorschrift "Laser-
strahlung" (VBG 93) entsprechen.
Der Betrieb von Laseranlagen der
Klassen 3 B oder 4 muss dem Ge-
werbeaufsichtsamt Bremen ange-
zeigt werden.

6.4.11 Schweißarbeiten

Schweißarbeiten an ausstellereige-
nen Materialien sind nur nach Ab-
sprache mit der Technischen
Leitung der MESSE BREMEN zu-
lässig. Ist es möglich, die zu ver-
schweißenden Teile ins Freie zu
transportieren, ist das Schweißen
in der Halle unzulässig. Es ist in
jedem Fall zu gewährleisten, dass
keine Gefahr durch Funkenflug ent-
stehen kann. Eine Brandsicher-
heitswache sowie Feuerlöscher
sind zu stellen. Bei Schweißarbei-
ten sind im besonderen die Vor-
schriften der GUV 26.21 zu
beachten.

6.4.12 Gastronomie

Bei Nutzung von Brat- Grill- oder
Fritiergeräten kann die Installation
eines Wrasenabzuges vorge-
schrieben werden, wenn übermä-
ßige Geruchsbelästigungen oder
das Anspringen eines Brandmel-
ders zu erwarten sind.

6.4.13 Gasanlagen

Das Einbringen sowie die Verwen-
dung, Aufstellung und Benutzung
von Flüssiggas wie Propan, Butan
o.ä. ist verboten. (siehe auch
Punkt 10.2)

Bei Zuwiderhandlung ist die Tech-
nische Leitung der MESSE BRE-
MEN berechtigt, die Geräte zu
Lasten des Ausstellers zu entfer-
nen und ggf. den Stand aus Si-
cherheitsgründen schließen zu
lassen.

Sollte die Warenpräsentation auf
dem Stand abhängig vom Einsatz
von Flüssiggas sein, kann nach
Rücksprache mit der Technischen
Leitung der MESSE BREMEN, ge-
gebenenfalls unter Einhaltung be-
sonderer Sicherheitsbestimm-
ungen und in Absprache mit dem
Bauordnungsamt Bremen und der
Feuerwehr Bremen ein Einsatz von
Gas ermöglicht werden.

7 Sand, Erde, Kies 

Bei Gebrauch von potentiell stark
schmutzenden Materialien wie
Sand, Erde oder Kies muss sicher-
gestellt sein, dass Schäden an
Boden und Wänden vermieden
werden. 

Gegebenenfalls ist der Boden
durch Unterlage von geeigneten
Materialien (Folie) zu schützen. Es
ist in jedem Fall zu verhindern,
dass die Versorgungsschächte ver-
unreinigt werden.

Das Einbringen und das Entfernen
dieser Materialien hat mit geeigne-
ten Gerätschaften zu erfolgen, die
so ausgelegt sind, dass Schäden
am Boden nicht entstehen können.
Der Gebrauch von Bodenbearbei-
tungsmaschinen darf nur mit Ge-
nehmigung der Technischen
Leitung der MESSE BREMEN er-
folgen. Kettenfahrzeuge sind in
jedem Fall unzulässig.

8 Tiere

Werden Tiere in den Hallen gehal-
ten, ist sicherzustellen, dass Be-
schädigungen, insbesondere an
Boden, Wänden und Säulen unter-
bleiben. Die Stallungen sind mit
ausreichendem Abstand zu Wän-
den und Säulen zu erstellen. Bei
größeren Tieren ist der Boden
durch geeignete Materialien zu
schützen. Der Veranstalter bzw.
der Aussteller ist für die artgerechte
Haltung der Tiere und für die Rein-
haltung der Stallungen (Hallen) ver-
antwortlich.

Tierische Exkremente dürfen nicht
direkt auf den Hallenboden oder in
die Versorgungsschächte gelan-
gen.

9 Standversorgung

9.1 Allgemein

Die Standversorgung erfolgt durch
Versorgungsschächte. Je nach
Standlage kann die Versorgung in-
nerhalb des Standes wahlweise
gewählt werden, wenn die Kanal-
führung im Stand erfolgt. In allen
anderen Fällen erfolgt die Zufüh-
rung vom nächstgelegenen Kanal.
Die oberirdische Führung der Lei-
tungen muss wegen Stolpergefahr
abgedeckt werden.

Die Zuleitungen (Elektro, Wasser)
werden von konzessionierten
Fachbetrieben (Vertragspartner der
MESSE BREMEN) vorgenommen. 

9.2 Elektroversorgung

Für die Versorgung steht hallensei-
tig ein TN-C-S-Netz 3x400/230 V,
50 Hz (Hallen 1-7) zur Verfügung.
Die Schwankungsbreite beträgt +
6 % bis 10 %.

Es wird ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass eine "unterbre-
chungsfreie" Stromversorgung
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nicht zur Verfügung steht. Bei allen
Standzuleitungen sind Schutzleiter
PE und Neutralleiter N als separate
Leiter ausgeführt. In den Hallen 1
bis 7 dürfen Schutz- und Neutral-
leiter nicht miteinander verbunden
werden. (siehe auch VDE 0108)

Motoren mit einer Anschlusslei-
stung von 20 KW oder darüber dür-
fen nur mit einer strombe-
grenzenden Anlassvorrichtung be-
trieben werden.

9.3 Wasserversorgung

Eine Wasserversorgung besteht in
den Versorgungskanälen der Hal-
len 1 und 4.0 bis 7 (nicht Halle 2, 3
und 4.1) mit diversen Zu- und Ab-
läufen. 

Sonstige Wasserentnahmestellen
sind durch die Technische Leitung
der MESSE BREMEN zu genehmi-
gen.

Beim Verlassen des Standes ist
der Hauptabsperrhahn innerhalb
des Standes zu schließen. Für
Wasserschäden haftet der Ausstel-
ler.

Für Stände im Freien ist eine stö-
rungsfreie Wasserversorgung bei
Frost nicht zu gewährleisten.

9.4 Druckluftversorgung

Eine Druckluftversorgung ist nicht
vorhanden, kann aber auf Anfrage
bei der Technischen Leitung der
MESSE BREMEN bereitgestellt
werden.

9.5 Telefon- und Kommuni-
kationsanschlüsse

Telefon- und Kommunikationsan-
schlüsse sind in Analog- , Digital-
oder ISDN- Technik möglich. Der
Betrieb von ausstellereigenen End-
geräten ist zulässig. Die Anforde-
rungen sind an die Technische
Leitung der MESSE BREMEN zu
richten.

10 Unfallverhütung

10.1 Allgemeine Hinweise

Der Aussteller ist für die Betriebssi-
cherheit und die Einhaltung der Ar-
beitsschutz- und Unfallverhütungs-
vorschriften auf seinem Stand
selbst verantwortlich. Er haftet
auch für alle Personen- und Sach-
schäden, die durch den Standbau
und den Betrieb seines Standes
und der darauf platzierten Expo-
nate entstehen.

Während der gesamten Auf- und
Abbauzeit herrscht innerhalb und
außerhalb der Hallen ein baustel-
lenähnlicher Betrieb. Das einge-
setzte Personal ist auf die
besonderen Gefahren hinzuwei-
sen.

Dem Gewerbeaufsichtsamt Bre-
men, dem Bauordnungsamt Bre-
men, den berufsgenossen-
schaftlichen Kommissionen, der
Feuerwehr sowie den Beauftragten
der Technischen Leitung der
MESSE BREMEN ist jederzeit zur
Überprüfung der Betriebssicherheit
Zutritt zu den Ständen zu gewäh-
ren.

Werden Sicherheitsmängel festge-
stellt, ist den Anordnungen der vor-
genannten Stellen unverzüglich
Folge zu leisten.

10.2 Einsatz von Flurförder-
fahrzeugen, Kränen und 
Hebebühnen

Der Betrieb derartiger Maschinen
ist nur für berechtigte Personen ge-
stattet. Der Fahrer eines Flurför-
derfahrzeuges muss im Besitz
eines Befähigungsnachweises sein
und ihn auf Verlangen vorweisen
können.

Die Vorschriften der VBG 4 sind
einzuhalten. Es wird im besonde-
ren darauf hingewiesen, dass Ga-
belstapler nur mit abgesenkter
Gabel gefahren werden dürfen.

Dieselbetriebene Gabelstapler dür-
fen nur in Verbindung mit einem
festinstallierten Rußfilter eingesetzt
werden. Gasbetriebene Flurförder-
fahrzeuge sind verboten.

10.3 Brandschutz- und feuer-
schutztechnische Ein-
richtungen in den Aus-
stellungsständen

Für die Installation von erforderli-
chen feuerschutztechnischen Ein-
richtungen, wie z. B. Feuerlöschern
und Sprinklern, ist der Aussteller
verantwortlich.

10.4 Ausstellung von Kraft-
fahrzeugen

Der Kraftstofftank von ausgestell-
ten Kraftfahrzeugen muss weitge-
hend leer, von ausgestellten
Motorrädern komplett entleert sein.
Das Öffnen des Tankeinfüllstut-
zens durch unbefugte Personen
muss ausgeschlossen werden (z.
B. durch separate abschließbare
Tankdeckel). Wider Erwarten aus-
getretene Kraftstoffe müssen sofort
mit geeignetem Bindemittel bzw.
trockenen Tüchern aufgenommen
werden. Bindemittel bzw. Tücher
sind danach sofort aus den Hallen
zu entfernen und fachgerecht zu
entsorgen. In Besonderen Fällen
und nur in Absprache mit der
MESSE BREMEN können be-
nutzte Bindemittel bzw. Tücher bis
zur fachgerechten Entsorgung au-
ßerhalb der Hallen auf dem Be-
triebsgelände zwischengelagert
werden.

Die Fahrzeugbatterie(n) dürfen an-
geklemmt bleiben, wenn durch die
Bauart gewährleistet ist, dass die
Batterie(n) nicht ausgasen können
(Gelbatterien) Die Kontakte der
Batterien müssen berührungssi-
cher gestaltet sein. Dies gilt insbe-
sondere bei Anordnung der
Batterie(n) im Motorraum und ge-
öffneter Motorhaube. Batterien, die
ausgasen können, müssen ausge-
baut werden. Zum Zweck der Vor-
führung von Fahrzeugfunktionen
kann eine externe Stromversor-
gung durch ein Netzgerät ange-
schlossen werden. 

Das Starten des Verbrennungsmo-
tors muss mittels einer technischen
Einrichtung trotz angeschlossener
(Gel-) Batterie bzw. externer Ener-
gieversorgung ausgeschlossen
sein. 

Die Fahrzeugschlüssel sind am
Stand bereitzuhalten. Sie dürfen
nicht an das Publikum ausgehän-
digt werden. 

Je Stand ist mind. ein Pulverlö-
scher mit 6 kg. Inhalt für die Brand-

klassen A, B und C bereit zu stel-
len. Bei Zuwiderhandlung erfolgt
ein Verweis aus der Halle. Für da-
durch entstandene Schäden bzw.
Unfälle haftet der Aussteller. Die
MESSE BREMEN kann die Aus-
stellung von Fahrzeugen nach ei-
genem Ermessen einschränken
bzw. untersagen.

In der/den betreffenden Messe-
halle(n) wird während der Veran-
staltungszeiten eine Brandsicher-
heitswache (BSW) eingesetzt. Die
Ausstellung gasbetriebener Fahr-
zeuge in den Hallen ist nur mit ent-
leertem Druckbehälter und
drucklos gestattet.  Bei Fahrzeugen
mit Elektro- oder Hybridantrieb
müssen die Antriebsbatterien mit-
tels Hauptschalter (Service-Discon-
nect) vom Traktionsnetz getrennt
werden. Wasserstofftanks müssen
drucklos sein.

In den Foyers der Hallen 1 bis 7 ist
es nicht gestattet, Fahrzeuge mit
Verbrennungsmotor auszustellen.

10.5 Offenes Feuer / Licht

Der Einsatz von offenem Feuer
oder Licht ist nicht gestattet,
ebenso das Verbrennen von Ver-
packungsmaterialien, Abfällen
usw..

Dieses gilt auch für das Freige-
lände.

10.6 Spiritus und Mineralöle

Benzin, Petroleum und andere
brennbare Flüssigkeiten dürfen zu
Koch-, Heiz- oder Betriebszwecken
nicht benutzt werden.

10.7 Putzwolle, öl- und fett-
haltige Putzlappen

Gebrauchte Putzwolle sowie öl-
und fetthaltige Putzlappen sind in
dichtschließenden und nichtbrenn-
baren Behältern mit selbstschlie-
ßendem Deckel aufzubewahren.

10.8 Zellhorn - Entzündliche 
Kunststoffwaren

Unverpackte Zellhornwaren und
leicht entzündliche Kunststoffwa-
ren, die sich im Handbereich der
Besucher befinden, dürfen nur
unter Glas ausgestellt werden.

10.9 Geräuschpegel

Bei der Vorführung von geräusch-
entwickelnden Ausstellungsgütern
darf der Geräuschpegel an der
Standgrenze 60 dBA nicht über-
schreiten.

10.10 Brennbare Materialien

Nicht benötigte brennbare Materia-
lien und Abfälle sind unverzüglich
zu den Müllcontainern bzw. zu den
dazu bestimmten Stellen zu trans-
portieren. Ein Aufbewahren auf den
Ständen oder an anderen Stellen
einer Halle ist nicht gestattet, dies
gilt auch für Verpackungsmateria-
lien und sonstiges Leergut.

Arbeitskleidung ist in Schränken
aus nicht brennbarem Material auf-
zubewahren.

10.11 Druckgasflaschen, 
Technische Gase

Beim Umgang mit Druckgasfla-
schen sind die Unfallverhütungs-
vorschriften zu beachten. 

Giftgase dürfen nicht verwendet

werden.

Die ordnungsgemäße Beschaffen-
heit jeder Anlage mit Druckgasfla-
schen ist vor Inbetriebnahme nach
den Technischen Regeln von
einem Sachkundigen zu überprü-
fen. Bei Benutzung derartiger Anla-
gen ist vorher die Technische
Leitung der MESSE BREMEN zu
informieren.

Druckluftbehälter dürfen nur unter
Beachtung der Druckbehälterver-
ordnung und der Technischen Re-
geln Druckgase betrieben werden.
Die Technische Leitung der
MESSE BREMEN ist hiervon zu in-
formieren.

10.12 Schankanlagen

Beim Betrieb von Getränkeschan-
kanlagen sind die Vorschriften der
Schankanlagenverordnung und die
technischen Regeln SK 400, 500,
501, 60 zu beachten.

10.13 Pyrotechnik

Beim Gebrauch von Pyrotechnik
sind die Vorschriften der GUV 6.15
und der GUV 26.22 zu beachten. 

Der Gebrauch ist dem Gewerbe-
aufsichtsamt Bremen und der
Technischen Leitung der MESSE
BREMEN vorher schriftlich anzu-
zeigen, wobei eine Aufstellung der
verwendeten Effekte beizufügen
ist. Bei Gebrauch von Nebelma-
schinen ist die Technische Leitung
der MESSE BREMEN vorab zu in-
formieren. 

11 Werbemaßnahmen

Werbliche Aktionen und Vorführun-
gen sind nur auf der eigenen
Standfläche zulässig. Diese dürfen
nicht zu Behinderungen und Belä-
stigungen auf dem Nachbarstand
führen. Die max. Geräuschentwick-
lung an der Standgrenze darf 60
dBA nicht überschreiten.

12 Entsorgung / Reinigung

Für die Beseitigung aller anfallen-
den Abfallstoffe, sowohl während
der Veranstaltung, als auch beim
Auf- und Abbau ist der Aussteller
verantwortlich. Die Entsorgung ist
gemäß dem Abfallbeseitigungsge-
setz vom Aussteller bzw. von des-
sen Beauftragten selbst
vorzunehmen. Die Maßnahmen zur
Wertstofftrennung sind zu beach-
ten.

Gesundheits- und wassergefähr-
dende Stoffe wie z.B. Öle, Farben
oder Emulsionen dürfen nicht in die
Kanalisation geleitet werden.

Für die Reinigung ist der Vertrags-
betrieb der MESSE BREMEN zu-
ständig.

13 Rückgabe der 
Ausstellungsfläche

Die Ausstellungsfläche ist vom
Aussteller spätestens bis zum Ab-
bauende in einem sauberen Zu-
stand zurückzugeben. 

Klebebänder und Farbreste müs-
sen restlos entfernt sein. 

Die Abnahme der Ausstellungsflä-
che erfolgt durch die Technische
Leitung der MESSE BREMEN.

Bremen, März 2018



* Die IDFA ist die Interessengemeinschaft Deutscher Fachmessen und Ausstellungsstädte. Mitglieder sind die Messegesellschaften in: Bremen, Dortmund, Essen, Friedrichshafen, Hamburg, Karlsruhe, Leipzig, Offenbach, Saarbrücken, Stuttgart. Im Interesse einer 
gleichmäßigen und gerechten Behandlung der Aussteller geben die IDFA-Mitglieder in freiwilligem Zusammenwirken diese Richtlinien heraus. Es steht den Mitgliedern frei, abweichende Vereinbarungen mit den Ausstellern zu treffen. Zu ihrer Wirksamkeit bedürfen 
solche Vereinbarungen und Absprachen einer schriftlichen Bestätigung durch das jeweilige IDFA-Mitglied.

Im Fall etwaiger Nichtübereinstimmung gelten nachfolgende Regelungen in der 
rangmäßigen Reihenfolge ihrer Aufzählung (soweit vorhanden):
A. Individuelle Vertragsabreden des Messeveranstalters (MV)
B. Besondere Teilnahmebedingungen des MV
C. Allgemeine Teilnahmerichtlinien

Allgemeine Teilnahmerichtlinien  
für Messen und Ausstellungen der IDFA-Mitglieder*

6. Entgelt, Zahlungsfristen und -bedingungen, 
Vermieterpfandrecht

6.1 Die Höhe des Beteiligungsentgeltes und die Zahlungstermine sind aus den Besonderen Teilnahmebedingungen 
ersichtlich. Die Zahlungstermine sind einzuhalten. Die vorherige und vollständige Bezahlung der Rechnung zu 
den festgesetzten Zahlungsterminen ist Voraussetzung für den Bezug der zugeteilten Standfläche und für die 
Aushändigung der TN-Ausweise. In einer eventuellen Abweichung von dieser Regelung ist keine Stundung zu 
sehen. Beanstandungen der Rechnung können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb von 14 Tagen 
nach Zugang der Rechnung schriftlich erfolgen. Der MV wird den Aussteller bei Übersendung der Rechnung auf 
die Bedeutung seines Verhaltens besonders hinweisen. 

6.2 Für die Tätigkeit des Ausstellungs- und Messeausschusses der Deutschen Wirtschaft e.V. (AUMA), Littenstr. 9, 
10179 Berlin, wird zusätzlich ein AUMA-Dienstleistungsentgelt von 0,60 EUR je Quadratmeter Standfläche er-
hoben. Dieses wird gesondert auf der Rechnung ausgewiesen. 

6.3 Alle Rechnungsbeträge sind ohne jeden Abzug unter Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer spesenfrei 
und in Euro auf eines in der Rechnung angegebenen Konten zu überweisen. Bei Zahlungsverzug des Aus-
stellers ist der MV berechtigt, Zins in Höhe des vom MV für die Inanspruchnahme entsprechender Kredite 
gezahlten Zinssatzes, mindestens aber in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz sowie 
eine Gebühr von 3,-- EUR für jede weitere Mahnung zu berechnen. Die Geltendmachung des gesetzlichen 
Fälligkeitszinses (§ 353 HGB), eines weitergehenden Verzugsschadens sowie sonstige Rechte aus diesen Teil-
nahmebedingungen bleiben vorbehalten. Der TN ist berechtigt, dem MV nachzuweisen, dass diesem als Folge 
des Zahlungsverzuges kein über den gesetzlichen Verzugszinssatz hinausgehender Schaden entstanden ist. 

6.4 Sollte der TN seine Zahlungsverpflichtungen schuldhaft nicht fristgemäß erfüllen, behält sich der MV das Recht 
vor, nach Setzen einer unter Berücksichtigung der Umstände und der verbleibenden Zeit angemessenen Frist, 
das Vertragsverhältnis gem. 17. aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung zu kündigen. 

6.5 Kommt ein TN seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach, kann der MV sein Vermieterpfandrecht ausüben, die 
Ausstellungsgegenstände und die Standeinrichtung zurückbehalten und sie auf Kosten des TN, jeweils nach vor-
heriger schriftlicher Ankündigung, versteigern zu lassen oder, sofern sie einen Börsen- oder Markpreis haben, 
freihändig verkaufen

7. Nichtteilnahme des TN
7.1 Die Nichtteilnahme des TN entbindet diesen grundsätzlich nicht von seinen vertraglichen Verpflichtungen. Er 

bleibt insbesondere zur Zahlung der vertraglich geschuldeten Entgelte verpflichtet. Der MV ist nicht verpflichtet, 
einen vom TN gestellten Ersatz-TN zu akzeptieren. 

7.2 Bei Nichtteilnahme wird das Beteiligungsentgelt sofort fällig, wenn die Fälligkeit nicht bereits gem. 6.1 begrün-
det war.  

7.3 Um ein geschlossenes Erscheinungsbild der Messe/Ausstellung zu gewährleisten, ist der MV berechtigt, im Falle 
der Nichtteilnahme des TN die von diesem nicht in Anspruch genommene Standfläche anderweitig zu vergeben. 
Für die Bemühungen des MV, die Standfläche anders als durch Tausch mit der Standfläche eines anderen TN 
entgeltlich zu vermieten, hat der TN einen Verwaltungsbeitrag zu zahlen (vgl. 17.6). Dies gilt auch, wenn die 
anderweitige Vergabe an einen vom TN gestellten und vom MV akzeptierten Ersatz-Aussteller erfolgt. Findet sich 
kein Interessent, so ist der MV berechtigt, die Gestaltung der Standfläche auf Kosten des TN vorzunehmen.
Der TN wird auch dann nicht von der Zahlung des Beteiligungsentgeltes befreit, falls die zugeteilte Standfläche 
zwar anderweitig vermietet wird, jedoch die insgesamt für die Messe/Ausstellung zur Verfügung stehende Flä-
che nicht komplett vermietet werden kann. 

 7.4 Bei Nichtteilnahme eines Mitausstellers bleibt die Verpflichtung zur Entrichtung der Einschreibegebühr (vgl. 1.4) 
in voller Höhe bestehen. 

8. Absage, Verlegung und Veränderung der Dauer der 
Veranstaltung

8.1 Der MV ist berechtigt, aus wichtigem Grunde die Veranstaltung abzusagen, örtlich und zeitlich zu verlegen, die 
Dauer zu verändern, oder – falls die Raumverhältnisse, polizeiliche Anordnungen oder andere schwerwiegende 
Umstände es erfordern – die Standfläche des TN zu verlegen, in seinen Abmessungen zu verändern und/oder zu 
beschränken. Eine örtliche oder zeitliche Verlegung oder eine sonstige Veränderung wird mit der Mitteilung an 
den TN Bestandteil des Vertrages. 
In diesem Falle steht dem TN ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der 
Änderungsmitteilung zu. Schadenersatzansprüche gegen den MV sind hierbei ausgeschlossen, es sei denn, die 
Veränderung würde auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Handlung des MV oder seiner Erfüllungs-
gehilfen beruhen.

8.2 Fälle höherer Gewalt, die den MV ganz oder teilweise an der Erfüllung seiner Verpflichtungen hindern, entbinden 
den MV bis zum Wegfall der höheren Gewalt von der Erfüllung dieses Vertrages. Der MV hat den Aussteller hier-
von unverzüglich zu unterrichten, sofern er nicht hieran ebenfalls durch einen Fall höherer Gewalt gehindert ist. 
Die Unmöglichkeit einer genügenden Versorgung mit Hilfsstoffen, wie Elektrizität, Heizung, etc., sowie Streiks 
und Aussperrungen werden – sofern sie nicht nur von kurzfristiger Dauer oder vom MV verschuldet sind – einem 
Fall höherer Gewalt gleichgesetzt. Soweit dem MV in diesen Fällen für die Vorbereitung der Veranstaltung Kosten 
entstanden sind, ist der TN verpflichtet, diese zu ersetzen. 

8.3 Sollte der MV in der Lage sein, die Veranstaltung zu einem späteren Termin durchzuführen, so ist der TN hier-
von zu unterrichten. Der TN ist berechtigt, innerhalb von 14 Tagen nach Zugang dieser Mitteilung vom Vertrag 
zurückzutreten. Schadenersatzansprüche gegen den MV sind in diesem Fall ausgeschlossen, es sei denn, die 
Verlegung würde auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Handlung des MV oder seiner Erfüllungsgehilfen 
beruhen.

8.4 Hat der MV den Ausfall der Veranstaltung zu vertreten, so wird vom TN kein Beteiligungsentgelt geschul-
det.

8.5 Muss der MV aufgrund Eintritt höherer Gewalt oder aus anderen nicht von ihm zu vertretenen Gründen eine 
begonnene Veranstaltung verkürzen, so hat der Aussteller keinen Anspruch auf vollständige oder teilweises 
Rückzahlung oder Erlass des Beteiligungsentgeltes. 

9. Standaufbau, -ausstattung und -gestaltung
9.1 Alle Standflächen und sonstigen Veranstaltungsflächen werden vom MV eingemessen und gekennzeichnet. Im 

Zweifelsfall steht dem MV ein Bestimmungsrecht (§ 315 BGB) zu. 
9.2 Der TN wird verpflichtet, auf der angemieteten Standfläche einen Messe- bzw. Ausstellungsstand (Stand) zu 

errichten. Der Stand ist rechtzeitig, spätestens bis 24 Stunden vor Beginn der Veranstaltung angemessen zu 
beziehen. Erfolgt kein rechtzeitiger Bezug des Standes durch den TN, kann der MV das Vertragsverhältnis nach 
17. aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung kündigen. 

9.3 Ausstellungsgut, Standardausrüstung und/oder sonstige Gegenstände, die in der Anmeldung nicht genannt wa-
ren oder die durch Aussehen, Geruch, mangelhafte Sauberkeit, Geräusche oder andere Eigenschaften im Hin-
blick auf den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung in unzumutbarem Maße störend oder belästigend wirken 
oder sich sonst wie ungeeignet erweisen, müssen auf Verlangen des MV sofort entfernt werden.
Werden derartige Gegenstände nicht unverzüglich entfernt, kann der MV eine Beseitigung auf Kosten des TN 
bewirken und das Vertragsverhältnis nach 17. aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung kündigen.

9.4 Die Gestaltung und Ausstattung des Standes bleibt grundsätzlich jedem TN überlassen. Jedoch sind bei Ge-
staltung und Ausstattung die typischen Ausstellungskriterien der Veranstaltung und alle Bestimmungen des 
MV zu berücksichtigen, insbesondere die „Technischen Richtlinien“, die „Besonderen Teilnahmebedingungen“ 
und die Servicemappe. Der MV kann die Vorlage maßgerechter Entwürfe und Standbeschreibungen verlangen. 

1. Teilnehmer
1.1 Die Teilnehmer an Messen und Ausstellungen gliedern sich auf in Aussteller, Mitaussteller und zusätzlich vertre-

tene Unternehmen. Sie werden nachfolgend kurz „Teilnehmer (TN)“ genannt. 
1.2 Die Zulassung eines oder mehrerer Mitaussteller ist nur in Ausnahmefällen möglich und berechtigt den MV zur 

Geltendmachung einer besonderen Gebühr.
 In allen Fällen haftet jedoch der zugelassene Aussteller für die Einhaltung der den Aussteller treffenden Ver-

pflichtungen durch den oder die Mitaussteller.
1.3 Aussteller, Mitaussteller und zusätzlich vertretene Unternehmen

Aussteller ist, wer einen Messestand für die Veranstaltungsdauer mietet, mit eigenem Personal und eigenem 
Angebot auftritt.
Mitaussteller ist, wer am Stand eines Ausstellers mit eigenem Personal und eigenem Angebot auftritt. Dazu 
gehören auch Konzernfirmen und Tochtergesellschaften.
Beim Aussteller, der selbst Hersteller ist, zählt als zusätzlich vertretenes Unternehmen jedes weitere Unter-
nehmen, dessen Waren oder Leistungen durch den Aussteller angeboten werden. 
Zeigt ein Aussteller, der eine Vertriebsgesellschaft ist, über Produkte eines Herstellers hinaus zusätzliche Waren 
und Leistungen anderer Unternehmen, zählen diese als zusätzlich vertretene Unternehmen. 

1.4 Durch die Zulassung des Ausstellers kommt kein Vertrag zwischen den von ihm angemeldeten Mitausstellern 
oder zusätzlich vertretenen Unternehmen und dem MV zustande. 

 Die Aufnahme von Mitausstellern ist in der Regel genehmigungs- und entgeltpflichtig. Die Aufnahme von zusätz-
lich vertretenen Unternehmen ist genehmigungspflichtig, für sie fällt ein Entgelt nur an, wenn die Besonderen 
Teilnahmebedingungen dies bestimmen. Das Entgelt ist vom Aussteller zu entrichten; es kann vom MV auch 
noch nachträglich in Rechnung gestellt werden.

 Die Aufnahme eines Mitausstellers muss beim MV schriftlich unter Angabe der vollständigen Anschrift inklusive 
Ansprechpartner beantragt werden. 

2. Anmeldung
2.1 Die Anmeldung (Teilnahme- und Standbestellung) zu einer Messe/Ausstellung (nachfolgend Veranstaltung ge-

nannt) erfolgt unter Verwendung des Anmeldeformulars, das vollständig ausgefüllt und rechtsverbindlich unter-
zeichnet sein muss. Eine derartige Anmeldung ist ein Vertragsangebot des Ausstellers, das der Annahme durch 
den MV bedarf. Die Zusendung des Anmeldeformulars begründet keinen Anspruch auf Zulassung.  

2.2 Mit der Anmeldung werden diese „Allgemeinen Teilnahmerichtlinien“, und soweit vorhanden, die für die je-
weilige Veranstaltung geltenden „Besonderen Teilnahmebedingungen“, die „Hausordnung“, die „Technischen 
Richtlinien“ sowie die Regelungen der „Serviceunterlagen“ durch den Aussteller anerkannt. Dies erstreckt sich 
auch auf die von ihm bei der Veranstaltung beschäftigten Personen, die von ihm angemeldeten weiteren TN und 
sonstige Erfüllungsgehilfen. 

2.3 Der Aussteller verpflichtet sich, die einschlägigen arbeits- und gewerberechtlichen Vorschriften, Umweltvor-
schriften, Brandschutz- und Unfallverhütungsvorschriften sowie die Regelungen des Wettbewerbs zu beachten. 
Dies gilt auch für die Einhaltung der EU-Verordnungen Nr. 2580/2001 und Nr. 881/2001 in eigener Verantwor-
tung, vor allem im Bereich Finanzen und Personal. 

2.4 Der Aussteller wird die Einhaltung der vorgenannten Bedingungen durch die von ihm bei der Veranstaltung 
beschäftigten Personen, die von ihm angemeldeten weiteren TN und sonstige Erfüllungsgehilfen ständig über-
wachen und im Falle eines Verstoßes einschreiten und/oder den MV auf die Verstöße hinweisen.  

2.5 Mit der Anmeldung erklärt sich der Aussteller damit einverstanden, dass die den Aussteller betreffenden 
Daten für die Zwecke der Veranstaltungsbearbeitung sowie für Zwecke der Werbung oder Markt- oder Mei-
nungsforschung und die damit im Zusammenhang zu treffenden Vereinbarungen unter Beachtung des 
Datenschutzgesetzes und sonstigen datenschutzrechtlichen Vorschriften (in ihrer jeweils gültigen Fas-
sung) erhoben, verarbeitet sowie genutzt und im Zusammenhang hiermit gegebenenfalls an Dritte übermit-
telt werden. Der Aussteller verpflichtet sich auch zur Beteiligung an elektronischen Besuchererfassungs- und 
Auswertungsprogrammen und erklärt sich damit einverstanden, dass Informationen über seine Beteiligung über 
elektronische Medien einschließlich des Internets verbreitet werden. Es gelten die Regeln des Bundesdaten-
schutzgesetzes BDSG, insbesondere §§ 27 bis 32 BDSG.

3. Zulassung
3.1 Über die Zulassung des Ausstellers und der angemeldeten Gegenstände zu der Veranstaltung entscheidet der 

MV gegebenenfalls in Abstimmung mit den jeweiligen Gremien durch eine schriftliche Zulassungsbestätigung. 
Mit der Zulassung kommt der Vertrag zustande (vgl. 2.1, Satz 3). 

3.2 Der MV kann aus sachlich gerechtfertigten Gründen, insbesondere wenn der zur Verfügung stehende Platz nicht 
ausreicht, einzelne TN von der Teilnahme ausschließen und, wenn es für die Erreichung des Veranstaltungs-
zwecks geboten ist, die Veranstaltung auf bestimmte TN-Gruppen beschränken. Er ist ferner berechtigt, eine 
Beschränkung der angemeldeten Ausstellungsgegenstände sowie eine Veränderung der angemeldeten Fläche 
vorzunehmen. Die Zulassung gilt nur für die angemeldeten Ausstellungsgegenstände, die in der Zulassungsbe-
stätigung bestimmten TN und den darin angegebenen Platz. Andere als die angemeldeten und zugelassenen 
Gegenstände dürfen nicht ausgestellt werden.

3.3 Die angemeldeten Ausstellungsgegenstände müssen in der uneingeschränkten Verfügungsmacht der TN sein 
und er muss über eventuell notwendige behördliche Betriebsgenehmigungen verfügen. Beschreibungen und 
Prospekte der auszustellenden Exponate bzw. der zu präsentierenden Dienstleistungen sind nach Verlangen 
einzureichen. 

4. Platzierung
4.1 Die Platzierung wird vom MV eigenverantwortlich unter Berücksichtigung des Themas und der Gliederung der 

jeweiligen Veranstaltung sowie der zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten vorgenommen. In der Anmeldung 
geäußerte Platzierungswünsche werden nach Möglichkeit berücksichtigt. Die zeitliche Reihenfolge des Ein-
gangs der Anmeldung ist für die Platzierung nicht allein maßgebend. 

4.2 Die Zulassung erfolgt durch die schriftliche Teilnahmebestätigung des MV mit Angabe des bereitgestellten 
Standes (Standbestätigung). Hierdurch wird der Teilnahmevertrag zwischen dem Aussteller und dem MV 
rechtsverbindlich abgeschlossen, sofern nichts Abweichendes schriftlich vereinbart wurde. Weicht der Inhalt 
der Standbestätigung vom Inhalt der Anmeldung des Ausstellers ab, so kommt der Vertrag nach Maßgabe der 
Standbestätigung zustande, es sei denn, dass der Aussteller binnen zwei Wochen schriftlich widerspricht. 

5. Unerlaubte Überlassung der Standfläche, Mitaussteller, 
zusätzlich vertretene Firmen

5.1 Ein Tausch der zugeteilten Standfläche mit einem anderen Aussteller sowie eine teilweise oder vollständige 
Überlassung der Standfläche bzw. Untervermietung der Standfläche an Dritte ist ohne Zustimmung des MV 
nicht gestattet. Bei einem Verstoß ist der MV berechtigt, das Vertragsverhältnis nach 17. aus wichtigem Grund 
mit sofortiger Wirkung zu kündigen. 

5.2 Wollen mehrere Aussteller gemeinsam eine Standfläche mieten, so haben sie in der Anmeldung einen von ihnen 
bevollmächtigten gemeinschaftlichen Aussteller zu benennen, mit dem allein der MV zu verhandeln braucht. 
Mieten mehrere Aussteller gemeinsam eine Standfläche, so haftet jeder von ihnen als Gesamtschuldner. 

5.3 Der Aussteller darf nur bei vorheriger Zustimmung durch den MV Mitaussteller oder zusätzlich vertretene Firmen 
(vgl. 1.4) aufnehmen. Dritte gelten auch dann als Mitaussteller oder zusätzlich vertretene Firma, wenn sie zum 
Antragsteller enge wirtschaftliche oder organisatorische Bindungen haben. Alle Mitaussteller bzw. vertretene 
Firmen müssen bereits bei der Anmeldung vom Aussteller benannt werden. Bei der Anmeldung nicht genannte 
Mitaussteller bzw. vertretene Firmen dürfen auf der Standfläche des Ausstellers nicht ausstellen.
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16. Hausrecht
16.1 Der TN unterwirft sich während der Veranstaltung auf dem gesamten Gelände dem Hausrecht des MV. Den 

Anordnungen der bei ihm Beschäftigten, die sich durch einen Dienstausweis legitimieren, ist Folge zu leisten. 
Die Aufenthaltsdauer für TN, deren Mitarbeiter oder Beauftragte ist begrenzt auf eine Stunde vor und nach 
den täglichen Öffnungszeiten der jeweiligen Veranstaltung. Stände anderer TN dürfen außerhalb der täglichen 
Öffnungszeiten ohne Erlaubnis des Standinhabers nicht betreten werden. 

17. Pflichtverstöße des TN, Kündigungsrecht, Vertragsstrafe
17.1 Schuldhafte Verstöße gegen die dem TN aus dem Vertragsverhältnis erwachsenen Pflichten oder gegen die im 

Rahmen der Hausordnung getroffenen Anordnungen berechtigen den MV, wenn die Zuwiderhandlung nach Auf-
forderung nicht unverzüglich eingestellt werden, zur Kündigung des Vertragsverhältnisses aus wichtigem Grund 
mit sofortiger Wirkung. Ein wichtiger Grund zur Kündigung des Vertragsverhältnisses mit sofortiger Wirkung 
liegt insbesondere vor, wenn der TN gegen die in Ziff. 5.1, 6.4, 9.2, 9.3, 9.6., 10.6, 10.7 und 15.2 geregelten 
Verpflichtungen verstößt. 

17.2 Im Falle einer Kündigung aus wichtigem Grund ist der MV berechtigt, den Stand des TN sofort zu schließen und 
vom TN den unverzüglichen Abbau des Standes und die Räumung der Standfläche zu verlangen. 

17.3 Gerät der TN mit dem Abbau des Standes oder Räumung der Standfläche in Verzug, ist der MV berechtigt, den 
Abbau des Standes und/oder die Räumung der Standfläche auf Kosten des TN entweder selbst vorzunehmen 
oder durch Dritte vornehmen zu lassen. 

17.4 Der TN bleibt für den Fall, dass die Standfläche nicht oder nur durch Tausch mit der Standfläche eines anderen 
Ausstellers entgeltlich vermietet werden kann, für die verbleibende Dauer der Veranstaltung zur Entrichtung des 
geschuldeten Beteiligungsentgeltes als Mindestschadenersatz verpflichtet.  

17.5 Findet sich für die Standfläche des gekündigten TN kein Ersatz-TN, so ist der MV berechtigt, die Gestaltung der 
Standfläche auf Kosten des TN vorzunehmen, um ein geschlossenes Erscheinungsbild der Veranstaltung zu 
gewährleisten.  

17.6 Für die Bemühungen des MV, die Standfläche anders als durch Tausch entgeltlich zu vermieten, hat der TN 
einen pauschalierten Verwaltungsbetrag von netto 25% des Beteiligungsentgeltes, mindestens aber 400,-- EUR, 
zuzüglich der gesetzlichen gültigen Mehrwertsteuer zu bezahlen.  

17.7 Der MV ist berechtigt, vom TN eine in jedem Einzelfall nach billigem Ermessen von dem MV festzusetzende 
und im Streitfall von dem zuständigen Landgericht zu überprüfende Vertragsstrafe in Höhe von maximal  
10.000,-- EUR zu verlangen, wenn der TN schuldhaft seine Verpflichtungen aus  

 - 5.1: Unerlaubte Überlassung der Standfläche
 - 6.1:  Vorleistungspflicht
 - 9.2:  Errichtung des Standes
 - 9.3:  Nichtentfernen störender Gegenstände
 - 9.6:  Standgestaltung/-ausstattung
 - 9.9:  Termingerechte Räumung
 - 10.6: Unerlaubtes Ansprechen/Befragen
 - 10.7: Unerlassung politischer Werbung
 - 13.2: Nichtreinigung
 - 15.2: Schutzrechtsverletzungen

verletzt. Hat der MV wegen des schuldhaften Pflichtverstoßes auch Anspruch auf Schadenersatz, so ist die 
Vertragsstrafe auf den Schadenersatzanspruch anzurechnen. 

18. Haftung und Versicherung
18.1 Der MV haftet im Falle von grober Fahrlässigkeit nur für das Verschulden seiner gesetzlichen Vertreter und 

leitenden Mitarbeiter, es sei denn, es liegt eine Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) oder 
einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit vor. 

18.2 Für leichte Fahrlässigkeit haftet der MV nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder bei einer Verlet-
zung von Leben, Körper oder Gesundheit. 

18.3 Der MV haftet, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur für vorhersehbare Schäden, mit deren Entstehung typi-
scherweise gerechnet werden muss. 

18.4 Soweit der MV für leichte Fahrlässigkeit haftet, ist die Haftung auf 10.000,-- EUR begrenzt.
18.5 Die verschuldensunabhängige Haftung des MV für bereits vorhandene Mängel nach § 536a Abs. 1 BGB (z.B. 

Standausrüstung) sowie etwaige Folgeschäden beim TN wird ausgeschlossen. 
18.6 Schäden sind sowohl der Polizei als auch dem MV unverzüglich schriftlich zu melden. Im Schadensfall leistet 

der MV nur Schadenersatz in Höhe des Zeitwertes bei Vorlage eines schriftlichen Nachweises der Anschaffungs-
kosten. 

18.7 Ein Ersatz von Schäden ist ausgeschlossen, wenn eine vom TN verursachte verspätete Schadenmeldung dazu 
führt, dass die Versicherung des MV die Übernahme des Schadens ablehnt. 

18.8 Der TN haftet gegenüber dem MV für von ihm zu vertretende Schäden unabhängig davon, ob sie durch ihn 
selbst, seine Angestellten, Beauftragten oder Ausstellungsgegenstände und -einrichtungen verursacht werden. 
Bei pauschalierten Schadenersatzansprüchen bleibt das Recht des MV unberührt, einen höheren Schaden ge-
genüber dem TN nachzuweisen. Der TN ist berechtigt nachzuweisen, dass ein Schaden nicht oder wesentlich 
niedriger als in der Pauschale angegeben entstanden ist. 

18.9 Soweit der TN Veranstalter im Sinne der Musterversammlungsstättenverordnung (MVStättVO), wonach der je-
weilig geltenden Landesversammlungsstättenverordnung ist, obliegt ihm die Verantwortung gemäß MVStättVO, 
insbesondere gem. § 38 Abs. 1, 2 und 4 MVStättVO bzw. den diesbezüglichen Bestimmungen der jeweiligen 
Landesversammlungsstättenverordnung. Der TN ist in diesem Fall verpflichtet, den MV und seine Erfüllungs-
gehilfen von jeglichen Regressansprüchen und Bußgeldern aufgrund Grundlage von deren Betreiberhaftung 
gem. § 38 Abs. 5 MVStättVO bzw. den diesbezüglichen Bestimmungen der jeweiligen Landesversammlungs-
stättenverordnung freizustellen. 
Die Regelungen unter 18.1 bleiben unberührt.

18.10 Der MV trägt keinerlei Versicherungsrisiko des TN. Der TN wird ausdrücklich auf seine eigene Versicherungs-
möglichkeit hingewiesen. Für die TN besteht die Möglichkeit, umfassenden Versicherungsschutz aufgrund von 
durch den MV abgeschlossenen Rahmenverträgen zu erlangen. Nähere Einzelheiten hierzu ergeben sich aus 
den Ammeldeunterlagen. 

19. Salvatorische Klausel, Verjährung, Zurückbehaltungsrecht
19.1 Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Teilnahmerichtlinien unwirksam oder undurchführbar sein oder 

werden, so berührt dies die Wirksamkeit der Allgemeinen Teilnahmerichtlinien nicht. Die Parteien verpflichten 
sich in einem derartigen Fall, eine wirksame und durchführbare Bestimmung zu vereinbaren, die dem Zweck 
der zu ersetzenden Bestimmung im Sinne der Allgemeinen Teilnahmerichtlinien soweit wie möglich entspricht. 
Dasselbe gilt für etwaige Lücken in den Allgemeinen Teilnahmerichtlinien. 

19.2 Die Verjährungsfrist für Ansprüche gegen den MV beträgt ein Jahr, es sei denn, dass der MV die Ansprüche grob 
fahrlässig oder vorsätzlich begründet hat oder die Ansprüche einer gesetzlichen Verjährungsfrist von mehr als 
drei Jahren unterliegen. 

19.3 Aufrechnungsrechte stehen dem TN gegenüber dem MV nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt, unbestritten oder vom MV anerkannt sind. Gleiches gilt für Zurückbehaltungsrechte, soweit es sich 
beim Aussteller um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-recht-
liches Sondervermögen handelt. Soweit der TN diesem Personenkreis nicht zugehört, ist er zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechtes insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

20. Vorrang
20.1 Für das Rechtsverhältnis zwischen den Parteien sind allein die deutschsprachigen Texte der Vertragsbedin-

gungen maßgeblich. Der deutsche Text ist rechtsverbindlich. 

21. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Anwendbares Recht
21.1 Für die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem MV, dessen Bediensteten, Erfüllungsgehilfen bzw. Verrich-

tungsgehilfen einerseits und dem TN bzw. dessen Bediensteten, Erfüllungsgehilfen bzw. Verrichtungsgehilfen 
andererseits kommt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland zur Anwendung. 

21.2 Erfüllungsort und Gerichtsstand (auch für Scheck- und Wechselklagen) ist für beide Teile der Sitz des MV, sofern 
der TN Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist 
oder im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat. Dem MV bleibt es jedoch vorbehalten, gerichtliche Schritte 
auch am allgemeinen Gerichtsstand des TN einzuleiten. 

Der Name bzw. die Firma und die Anschrift bzw. der Sitz des TN muss durch eine Standbeschriftung deutlich 
sichtbar gemacht werden. Den mit der Gestaltung bzw. dem Aufbau beauftragten Firmen sind dem MV bekannt 
zu geben. 

9.5 Der Stand muss während der gesamten in den Besonderen Teilnahmebedingungen genannten Dauer der Ver-
anstaltung zu den festgesetzten Öffnungszeiten ordnungsgemäß ausgestattet und mit fachkundigem Personal 
besetzt sein. 

9.6 Entspricht ein Stand in seiner Gestaltung und/oder Ausstattung nicht den maßgeblichen Vorgaben, kann der 
MV verlangen, dass der Stand dementsprechend durch den TN geändert oder entfernt wird. Die Kosten hierfür 
trägt der TN. Wird diesem Verlangen nicht unverzüglich entsprochen, ist der MV berechtigt, eine Änderung auf 
Kosten des TN zu bewirken oder das Vertragsverhältnis nach 17. aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung zu 
kündigen. 

9.7 Der Aufbau muss spätestens bis zum Ende der in den Besonderen Teilnahmebedingungen genannten Aufbauzei-
ten abgeschlossen sein. Vor Beginn der in den Besonderen Teilnahmebedingungen genannten Abbauzeiten ist 
der TN weder berechtigt, Ausstellungsgut von der Standfläche zu entfernen, noch mit dem Abbau des Standes 
zu beginnnen.

9.8 Eine Überschreitung der festgesetzten Höhebegrenzungen für die Stände bedarf der Zustimmung des MV. Das 
gleiche gilt für die Ausstellung von besonders schweren Ausstellungsstücken, für die Fundamente oder beson-
dere Vorrichtungen benötigt werden. 

9.9 Für die termingerechte Räumung der Standfläche und Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes ist 
allein der TN verantwortlich. Nach dem in den Besonderen Teilnahmebedingungen genannten Zeitraum des Ab-
baus enden alle vom MV übernommenen Verpflichtungen. Für dann noch im Veranstaltungsgelände befindliche 
Güter – auch solche, die während der Veranstaltung an einen Dritten verkauft wurden – lehnt der MV jegliche 
Verantwortung ab. Der MV ist berechtigt, für nicht termingemäß abgebaute und abtransportierte Güter eine 
angemessene Einlagerungsgebühr zu erheben. Er ist ferner berechtigt, die Entfernung und Einlagerung von 
Gütern auf Kosten und auf Gefahr des TN unverzüglich durch ein dafür geeignetes Unternehmen vornehmen zu 
lassen. 

10. Werbung
10.1 Werbung aller Art ist nur innerhalb des Ausstellungsstandes für die eigene Firma des TN und nur für die von ihr 

hergestellten oder vertriebenen Erzeugnisse erlaubt, soweit diese angemeldet und zugelassen sind. 
10.2 Lautsprecherwerbung sowie andere Beschallungsmaßnahmen und Diapositiv-, Film-, Video- oder Computer-

vorführungen bzw. weitere mit nicht völlig unwesentlichen Immissionen verbundene Maßnahmen bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung des MV. Das gleiche gilt für die Verwendung anderer Geräte und Einrichtungen, durch 
die auf optische und/oder akustische Weise eine gesteigerte Werbewirkung erzielt werden soll, bzw. wenn die 
Vorführung von Exponaten Lärm erzeugend oder belästigend ist. 

10.3 Der MV ist berechtigt, unbefugt vorgenommene Werbung ohne Einschaltung gerichtlicher oder polizeilicher 
Hilfe zu unterbinden und selbst zu beseitigen oder beseitigen zu lassen. Die Kosten der Entfernung unbefugt 
angebrachter Werbemittel hat der TN zu tragen. Bereits erteilte Genehmigungen können im Interesse der Auf-
rechterhaltung eines geordneten Veranstaltungsbetriebes eingeschränkt oder widerrufen werden, soweit keine 
anderweitige Abhilfe möglich ist. 

10.4 Bei Wiedergabe von vervielfältigter Musik ist es Sache des TN, die entsprechende Aufführungsgenehmigung 
einzuholen und die Gebühren hierfür zu tragen. 

10.5 Das Herumtragen oder -fahren von Werbeträgern auf dem Veranstaltungsgelände sowie das Verteilen von 
Drucksachen und Kostproben außerhalb des Standes ist nicht gestattet. 

10.6 Das Ansprechen und Befragen von Besuchern außerhalb des Standes ist strikt untersagt. Im Falle eines Ver-
stoßes ist der MV berechtigt, das Vertragsverhältnis nach 17. aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung zu 
kündigen. 

10.7 Politische Werbung und/oder politische Aussagen sind unzulässig, es sei denn, die politische Aussage gehört 
in den Rahmen der Veranstaltung. Bei politischen Aussagen oder politischer Werbung, die geeignet ist, den 
Veranstaltungsfrieden oder die öffentliche Ordnung zu stören, ist der MV berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, 
Unterlassung und Entfernung der streitigen Objekte zu verlangen. Im Falle der Nichtbefolgung des Verlangens ist 
der MV berechtigt, das Vertragsverhältnis nach 17. aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung zu kündigen. 

11. Direktverkauf
11.1 Der Direktverkauf ist nicht gestattet, sofern er nicht durch die veranstaltungsspezifischen „Besonderen Teilnah-

mebedingungen“ ausdrücklich zugelassen wird. Letzterenfalls sind die Verkaufsobjekte mit deutlich lesbaren 
Preisschildern gemäß Preisangabenverordnung zu versehen.  

11.2 Die Beschaffung und Einhaltung von gewerbe- und gesundheitspolizeilichen Genehmigungen ist Sache des TN.

12. Ausstellerausweise
12.1 Jeder Aussteller erhält nach vollständiger Bezahlung der Rechnungsbeträge (vgl. 6.) für seinen Stand Aussteller-

ausweise, die zum freien Eintritt berechtigen (siehe „Besondere Teilnahmebedingungen“). Durch die Aufnahme 
von weiteren TN erhöht sich die Zahl der Ausstellerausweise nicht. Zusätzliche Ausstellerausweise sind gegen 
Berechnung bei dem MV (siehe „Besondere Teilnahmebedingungen“) erhältlich. Die Ausstellerausweise sind für 
das Standpersonal bestimmt, entsprechend den Vorgaben auf dem Ausweis auszufüllen und dürfen nicht an 
Dritte weitergegeben werden. 

13. Bewachung, Reinigung, Müllentsorgung
13.1 Die Standbewachung und Standbeaufsichtigung während der täglichen Öffnungszeiten der Veranstaltung ist 

generell Sache des TN, auch während der Auf- und Abbauzeiten. Der MV sorgt lediglich außerhalb der Öffnungs-
zeiten der Veranstaltung für eine allgemeine Aufsicht der Hallen und des Veranstaltungsgeländes. Leistungen zur 
Obhut, Verwahrung oder sonstigen Wahrnehmung von Interessen der TN werden nicht erbracht. Zur Nachtzeit 
müssen wertvolle, leicht zu entfernende Gegenstände vom TN unter Verschluss genommen werden. Seine zu-
sätzliche Standbewachung muss sich der TN auf eigene Kosten des vom MV eingesetzten Bewachungsunter-
nehmens bedienen. 

13.2 Der MV sorgt für die allgemeine Reinigung des Geländes und der Hallengänge. Die Reinigung des Standes/der 
Standfläche obliegt dem TN, sie muss täglich vor Eröffnung der Veranstaltung beendet sein. Bei der Vergabe der 
Standreinigung soll sich der TN des vom MV eingesetzten Reinigungsunternehmens bedienen. Bei Einsatz von 
eigenem Reinigungspersonal ist der Einsatz begrenzt auf eine Stunde vor und nach den täglichen Öffnungs-
zeiten der jeweiligen Veranstaltung. 

13.3 Der TN ist im Interesse des Umweltschutzes und umweltgerechter Ausstellungen grundsätzlich zur Verpa-
ckungs- und Abfallreduzierung verpflichtet. Dies bezieht sich auch auf die Verwendung von Prospektmaterial. 
Bei Einsatz getrennter Abfallentsorgungssysteme hat sich der TN daran zu beteiligen und auch dadurch eventu-
ell anfallende Abfallkosten anteilig nach dem Verursacherprinzip mit zu tragen. Sollte der TN nach Räumung der 
Standfläche Müll oder sonstige Gegenstände zurückgelassen haben, ist der MV berechtigt, diesen bzw. diese 
auf Kosten des TN zu beseitigen und vernichten zu lassen. 

14. Fotografieren und sonstige Bildaufnahme
14.1 Gewerbliche Bildaufnahme jeder Art, insbesondere Fotografieren und Filmen/Videoaufnahmen sind innerhalb 

des Veranstaltungsgeländes nur Personen gestattet, die hierfür vom MV zugelassen sind und einen vom MV aus-
gestellten, gültigen Ausweis besitzen. Standaufnahmen, die außerhalb der täglichen Öffnungszeiten gemacht 
werden sollen und eine besondere Ausleuchtung erfordern, bedürfen der Zustimmung des MV. Die dadurch 
entstehenden Kosten gehen zulasten des TN, soweit sie nicht vom Fotografen übernommen werden.

14.2 Der MV und – mit Zustimmung des MV – die Presse und das Fernsehen sind berechtigt, Fotografien, Zeich-
nungen und Film- und Videoaufnahmen vom Veranstaltungsgeschehen, von den Ausstellungsbauten und -stän-
den und den ausgestellten Gegenständen anfertigen zu lassen und für Werbung oder Presseveröffentlichungen 
unentgeltlich zu verwenden. 

15. Gewerblicher Rechtsschutz
15.1 Die Sicherstellung der Urheberrechte oder sonstiger gewerblicher Schutzrechte an den Ausstellungsobjekten ist 

Sache des TN. Ein 6-monatiger Schutz vom Beginn einer Veranstaltung an aufgrund des Gesetzes betreffend 
den Schutz von Mustern und Ausstellungen vom 18. März 1904 (RGBl S. 141) und des Markenrechtsreform-
gesetzes vom 25. Oktober 1994 (Bundesgesetzblatt 1, S. 3082) tritt nur ein, wenn der Bundesminister für Justiz 
für eine bestimmte Ausstellung eine entsprechende Bekanntmachung im Bundesgesetzblatt veröffentlicht hat 
(Ausstellungsschutz). 

15.2 Jeder TN ist verpflichtet, die gewerblichen Schutzrechte der anderen TN zu beachten und Verstöße zu unterlas-
sen. Im Falle nachgewiesener und vom TN zu vertretender Schutzrechtsverletzungen ist der MV berechtigt, das 
Vertragsverhältnis nach 17. aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung zu kündigen.  

Stand November 2009


